
Neufassung der Satzung für Schulkindbetreuung  

Gegenüberstellung mit seitherigen Regelungen 

Bestehende Satzung Vorschlag Neufassung Bemerkungen 

Satzung für die Betreuung von Grundschülern in Wein-
stadt 
Auf Grund von § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.06.2018, in Verbindung mit den §§ 2, 13 
Abs. 1 und 14 des Kommunalabgabengesetzes Baden-
Württemberg  vom 17.03.2005, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 07.11.2017, hat der Gemeinderat der Stadt Weinstadt am 
24.10.2013 mit Änderung vom 27.11.2014, 12.05.2016, 
30.03.2017, 22.03.2018, 28.03.2019, 24.10.2019, 30.04.2020, 
24.6.2021, 15.07.2021, 19.05.2022, 20.07.2023, 26.10.2023, 
24.10.2024 und 20.03.2025 folgende Satzung für die Betreu-
ung von Grundschülern in Weinstadt beschlossen: 
 

Satzung für die Betreuung an den städtischen 
Grundschulen in Weinstadt (Schulkindbetreuungs-
Satzung) 
Auf Grund von § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. 
Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698) hat der Gemeinde-
rat der Stadt Weinstadt am xx.xx.xxxx folgende Satzung 
über die Betreuung an städtischen Grundschulen be-
schlossen: 
 

 

§ 1 Trägerschaft 
 
Träger der Betreuungsangebote für Grundschüler - Kern-
zeitenbetreuung an der Grundschule (KZB), Flexible 
Nachmittagsbetreuung und ergänzende Betreuungsange-
bote an Ganztagesschulen - ist die Stadt Weinstadt. 
 

§ 1 Trägerschaft 

Träger der Schulkindbetreuung für Grundschulkinder ist 
die Stadt Weinstadt. 
 

Differenzierung der 
Betreuungsformen 
wurden innerhalb § 2 
festgehalten 



§ 2 Aufgaben 

(1) Aufgabe und Ziel der Kernzeitenbetreuung und ergän-
zender Betreuungsangebote an Ganztagesgrundschulen 
ist es, die Betreuung von Grundschülern vor und nach 
dem Unterricht sicherzustellen, soweit die Grundschule 
nicht eigene Betreuungsangebote im Rahmen einer 
Ganztagesgrundschule gewährleistet. Das Betreuungs-
angebot orientiert sich an den Bedürfnissen der Schüler, 
sowie an den örtlichen und situationsbedingten Gege-
benheiten. Den Schülern werden insbesondere sinnvolle 
spielerische und freizeitbezogene Aktivitäten angeboten. 
In der Kernzeitbetreuung können die Schüler während 
der Betreuung ihre Hausaufgaben erledigen und erhal-
ten dabei auf Wunsch nach Möglichkeit des Betreuungs-
personals Hilfestellung. Unterricht oder gezielte Förde-
rung findet nicht statt. 

(2) Die Flexible Nachmittagsbetreuung ist ausgehend von 
der Aufgabenstellung der Kernzeitbetreuung ein zeitlich 
erweitertes Angebot, das ergänzend zu den Zielen nach 
Absatz 1 ein verlässliches Angebot darstellt, in dem zu-
sätzlich warmes Mittagessen angeboten wird und die 
Hausaufgabenerledigung verlässlich betreut wird. Bei 
der Hausaufgabenerledigung können auf Wunsch Hilfe-
stellungen gegeben werden. Unterricht oder gezielte 
Förderung findet nicht statt. Die Flexible Nachmittagsbe-
treuung kann auch nur für einzelne Wochentage belegt 
werden. Diese Festlegung gilt jeweils für ein Schulhalb-
jahr.   

 

§ 2 Allgemeines 

1. Grundlage der pädagogischen Arbeit in den Ein-
richtungen der Schulkindbetreuung sind die gesetz-
lichen Bestimmungen und Richtlinien in der jeweils 
gültigen Fassung, insbesondere das achte Sozial-
gesetzbuch sowie die Konzeption der jeweiligen 
Einrichtung.  

2. Folgende Betreuungsformen werden angeboten: 

a. Kernzeitbetreuung (KZB) 

b. Flexible Nachmittagsbetreuung 

c. Ergänzende Betreuungsangebote an 
Ganztagsgrundschulen 

d. Ferienbetreuung 

3. Die Betreuungsformen a) – c) werden innerhalb 
dieser Satzung als Schulkindbetreuung bezeichnet. 

4. Die Betreuung erfolgt außerhalb des stundenplan-
mäßigen Unterrichts in den für die jeweiligen Grup-
pen vereinbarten Zeiten mit pädagogischen, spiele-
rischen und freizeitbezogenen Aktivitäten. Die Be-
treuungsformen a) und b) werden nicht an Ganz-
tagsgrundschulen angeboten. 

5. Die Betreuung erfolgt im Regelfall an allen Schul-
tagen. Die Betreuungszeit soll zusammen mit dem 
Schulunterricht eine feste Betreuungszeit gewähr-
leisten. Beginn und Ende der Betreuungszeit wer-
den von der Stadt im Benehmen mit den Schullei-
tungen nach den örtlichen Verhältnissen festgelegt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neue Formulierung 
der Zeitangaben; Be-
treuungszeiten variie-
ren je nach Schule  



§ 3 Betreuungskräfte, Gruppengröße 

(1) Jede Gruppe in der KZB und ergänzender Betreuungs-
angebote an Ganztagesgrundschulen wird von mindes-
tens einer geeigneten Betreuungskraft betreut. Als ge-
eignete Betreuungskräfte kommen in erster Linie Erzie-
herinnen und Personen mit einer entsprechenden Aus-
bildung sowie in der Kinderbetreuung erfahrene Perso-
nen in Betracht. Bei größeren Gruppen wird sie von ei-
ner geeigneten Zweitkraft unterstützt. Jede Gruppe der 
Flexiblen Nachmittagsbetreuung wird mindestens von 
einer Fachkraft betreut, die in der Regel eine abge-
schlossene Berufsausbildung zum/zur Erzieher/in vor-
weisen kann. Bei größeren Gruppen ist sie durch eine 
geeignete Zweitkraft zu unterstützen (in der Erziehung 
erfahrene Person). Für das warme Mittagessen soll min-
destens ein Verhältnis von einer Betreuungsperson pro 8 
Schüler gewährleistet sein. Hierzu können hauswirt-
schaftliche Kräfte oder ehrenamtliche Helfer eingesetzt 
werden.  

Hausaufgabenbetreuung und andere spielerische und 
freizeitpädagogische Angebote können ebenfalls durch 
geeignete ehrenamtliche Kräfte durchgeführt werden.   

(2) Die Größen der Betreuungsgruppen werden von der 
Stadt nach den örtlichen Verhältnissen festgelegt. 

(3) Ein Angebot der Flexiblen Nachmittagsbetreuung oder 
der ergänzenden Betreuungsangebote an Ganztages-
grundschulen wird nicht durchgeführt, wenn für den ent-
sprechenden Angebotstag nicht mindestens 7 Kinder 
angemeldet sind. Die angemeldeten Eltern werden früh-
zeitig darüber informiert, dass der gewünschte Ange-
botstag gefährdet ist. 

§ 3 Aufgaben 

1. Die Schulkindbetreuung hat die Aufgabe und das 
Ziel, ein Betreuungsangebot für Grundschulkinder 
vor und nach dem Unterricht sicherzustellen. Die 
Schulkindbetreuung orientiert sich an den Bedürf-
nissen der Schulkinder, sowie an den örtlichen und 
situationsbedingten Gegebenheiten. Sie schließt 
die Vermittlung weltoffener und kultursensibler 
Werte und Regeln mit ein. Den Schulkindern wer-
den insbesondere pädagogische, spielerische und 
freizeitbezogene Aktivitäten angeboten. Gewerbli-
che Angebote oder Werbung für gewerbliche An-
gebote sollen in den Betreuungseinrichtungen und 
auf deren Gelände während der Betreuungszeiten 
sowie in angemessenem Zeitabstand davor und 

danach nicht stattfinden. 

2. Ein zeitlicher Rahmen, die Hausaufgaben zu erle-
digen, wird in der Flexiblen Nachmittagsbetreuung 
angeboten. Die Erledigung von Hausaufgaben ge-
hört nicht zum pädagogischen Konzept der Kern-
zeitbetreuung  

3. Im Rahmen der Flexible Nachmittagsbetreuung 
und beim Besuch einer Ganztagsgrundschule soll 
ein warmes Mittagessen zugebucht werden. Die 
verpflichtende Zubuchung des Mittagessens ge-
schieht vorbehaltlich des Angebots durch den Ca-
terer. Innerhalb der Flexiblen Nachmittagsbetreu-
ung besteht die Verpflichtung zur Teilnahme am 
Mittagessen nur, sofern die Betreuung über 14:00 
Uhr hinaus in Anspruch genommen wird. 

Eine Anmeldung zur Flexiblen Nachmittagsbetreu-
ung ist nur zulässig, wenn das Kind an mindestens 

Personal in den 
Schulkindein-
richtungen zeichnet 
sich durch Multipro-
fessionalität aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neue Differenzierung, 
wann der pädagogi-
sche Kontext eine 
Hausaufgaben-
betreuung zulässt 
 
 
 
 
Mindestgruppengröße 
wird in der Neufas-
sung in § 4 festgehal-
ten. 



einem Wochentag bis 16:00 Uhr angemeldet wird. 

 
§ 4 Aufnahme und Abmeldung 
 
(1) Anmeldungen sind bei der Stadt Weinstadt, Amt für Fa-

milie, Bildung und Soziales vor Beginn des Schuljahres 
oder vor Beginn des Schulhalbjahres bei Einschulung 
zum Halbjahr vorzunehmen. Die Anmeldefrist wird recht-
zeitig veröffentlicht. Außerhalb dieser Termine ist eine 
Aufnahme nur möglich, wenn der Bedarf frühzeitig be-
gründet wird und soweit Ressourcen vorhanden sind. 
Die Anmeldung wird mit der Aufnahmebestätigung durch 
die Stadt wirksam. Bei den Betreuungsangeboten Kern-
zeitbetreuung (KZB) und Flexible Nachmittagsbetreuung 
bleibt das Kind für die Dauer des Schulbesuchs an der 
Grundschule angemeldet, sofern es nicht nach Maßgabe 
des § 4 Absatz 6 oder 7 der Satzung abgemeldet wird. 

 
(2) In die KZB, Flexible Nachmittagsbetreuung und die er-

gänzenden Betreuungsangebote an Ganztagesgrund-
schulen werden Schüler der jeweiligen Grundschule 
(Klassenstufen 1 – 4) aufgenommen, der die entspre-
chende Einrichtung angegliedert ist, sowie Schüler, die 
die Grundschulförderklasse, die Sprachheilschule oder 
die Förderschule (Kl. 1 – 4) besuchen. Es besteht kein 
Rechtsanspruch auf eine Aufnahme. 

 
(3) Die Aufnahme in die KZB und Flexible Nachmittagsbe-

treuung bestimmt sich grundsätzlich nach den Vorgaben 
des Tagesbetreuungsausbaugesetzes für Kinder aus 
Weinstadt, soweit Plätze vorhanden sind. Es besteht 
kein Rechtsanspruch auf eine Aufnahme. Vorrangig 
werden Kinder aufgenommen, wenn die Erziehungsbe-
rechtigten oder falls das Kind nur mit einem Erziehungs-

§ 4 Aufnahme und Abmeldung 

1. In der Schulkindbetreuung werden Schulkinder der 
jeweiligen Grundschule (Klassenstufen 1 – 4) auf-
genommen, der die entsprechende Einrichtung an-
gegliedert ist. 

2. Anmeldungen sind bei der Stadt Weinstadt, Amt für 
Familie, Bildung und Soziales vor Beginn des 
Schuljahres oder vor Beginn des Schulhalbjahres 
bei Einschulung zum Halbjahr vorzunehmen. Die 
Anmeldefrist wird rechtzeitig veröffentlicht. Bei den 
Ganztagsgrundschulen erfolgt die Anmeldung di-
rekt über die Schulen. Außerhalb dieser Termine ist 
eine Aufnahme nur möglich, wenn der Bedarf früh-
zeitig begründet wird und soweit Ressourcen vor-
handen sind. Die Anmeldung wird mit der Platzzu-
sage durch die Stadt wirksam. Das Kind bleibt für 
die Dauer des Schulbesuchs der Betreuungsfor-
men a) und b) angemeldet, sofern es nicht nach 
Maßgabe des § 4 Absatz 7-9 der Satzung abge-
meldet wird oder ein Ausschluss nach § 5 vollzo-
gen wird. Die Ganztagsgrundschulen fragen für die 
Angebotsform c) jährlich den Betreuungsbedarf für 
das kommende Schuljahr ab. 

3. Ein Angebot der Schulkindbetreuung und der Feri-
enbetreuung wird nicht durchgeführt, wenn für den 
entsprechenden Angebotstag nicht mindestens 
sieben Kinder angemeldet sind. Die angemeldeten 
Eltern werden frühzeitig darüber informiert, dass 
der gewünschte Angebotstag gefährdet ist. 

4. Vorrangig werden Kinder aufgenommen und be-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



berechtigten zusammenlebt, diese Person 

• einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder 

• eine Erwerbstätigkeit aufnehmen 

• sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme 

• in der Schulausbildung oder 

• Hochschulausbildung befinden oder 

• an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit im 
Sinne des Vierten Gesetzes für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt teilnehmen 
bzw. ohne diese Leistungen eine ihrem Wohl 
entsprechende Förderung nicht gewährleistet 
ist. 

(4) Kinder, die körperlich, geistig oder seelisch behindert 
sind, können aufgenommen werden, wenn ihren beson-
deren Bedürfnissen in der betreffenden Einrichtung 
Rechnung getragen werden kann, ohne dass die Belan-
ge der übrigen Kinder beeinträchtigt werden. Bei Bedarf 
ergänzt in diesem Fall eine Integrationskraft die Betreu-
ung, sofern diese durch einen Sozialleistungsträger be-
willigt ist.  

(5) Grundsätzlich werden nur Kinder von Eltern aufgenom-
men, die in Weinstadt ihren Hauptwohnsitz haben. Aus-
wärtige Kinder können nur in Ausnahmefällen aufge-
nommen werden, sofern freie Plätze zur Verfügung ste-
hen. 

(6) Für die Flexible Nachmittagsbetreuung ist eine Änderung 
des Betreuungsumfangs zwei Wochen nach Beginn ei-
nes Schuljahres mit Wirkung zum 1. Oktober möglich. 
Eine spätere Änderung des Betreuungsumfangs ist dann 
erst zum nächsten Schulhalbjahr möglich. Eine Abmel-
dung ist nur mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende ei-

treut, wenn die Personensorgeberechtigten 

a. einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder 

b. eine Erwerbstätigkeit aufnehmen 

c. sich in einer beruflichen Bildungsmaß-
nahme 

d. in der Schulausbildung oder 

e. Hochschulausbildung befinden  

5. Kinder, die einen erhöhten Förderbedarf aufweisen, 
können aufgenommen werden, wenn ihren beson-
deren Bedürfnissen Rechnung getragen werden 
kann, ohne dass die Belange der übrigen Kinder 
beeinträchtigt werden. 

6. Grundsätzlich werden nur Kinder aufgenommen, 
die in Weinstadt ihren Hauptwohnsitz haben. Aus-
wärtige Kinder können nur in Ausnahmefällen auf-
genommen werden, sofern ausreichend Ressour-
cen zur Verfügung stehen. 

7. Für die Flexible Nachmittagsbetreuung und die 
KZB ist eine Änderung des Betreuungsumfangs in-
nerhalb von zwei Wochen nach Beginn eines 
Schuljahres mit Wirkung zum 1. Oktober möglich. 
Eine Änderung des Betreuungsumfangs von KZB 
auf die Flexible Nachmittagsbetreuung ist abhängig 
von verfügbaren Plätzen unterjährig möglich. Ein 
Wechsel ist immer zum 1. eines Monats möglich, 
die Anmeldefrist hierfür beträgt zwei Wochen. Eine 
Reduzierung der Flexiblen Nachmittagsbetreuung 
auf KZB ist zum nächsten Schulhalbjahr möglich. 
Die Kündigung der Flexiblen Nachmittagsbetreu-
ung und der KZB ist zum Ende eines Schulhalbjah-
res möglich. Die Kündigung muss schriftlich unter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solange Plätze vor-
handen sind, ist eine 
Aufstockung der Be-
treuungszeit (von KZB 
zu Flexi) abhängig von 
der verfügbaren Platz-
zahl in Zukunft mög-
lich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



nes Schulhalbjahres möglich. 

(7) Eine Abmeldung für KZB oder Änderung des Betreu-
ungsumfangs in der KZB ist frühestens zum Beginn des 
auf den Anmeldemonat folgenden Monats möglich. Die 
Abmeldung von der Betreuung in der KZB oder die Än-
derung muss schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 
vier Wochen zum Monatsende gegenüber dem Träger 
erfolgen. Die Stadt kann mit einer Frist von 4 Wochen 
zum Monatsende kündigen. 

(8) Abweichend von Abs.1, 3 und 5 erfolgt die Anmeldung 
für ergänzende Betreuungsangebote an Ganztages-
grundschulen (ggf. zusammen mit der Schulanmeldung) 
an der jeweiligen Grundschule. Es werden nur Kinder 
aufgenommen, die auch am Ganztagesbetrieb der Schu-
le angemeldet sind. Die Betreuungszeiten vor Schulbe-
ginn stehen allen Kindern, die an der Schule angemeldet 
sind, offen. Ein Rechtanspruch auf Aufnahme besteht 
nicht. Eine Abmeldung oder Änderung ist nur zum Ende 
eines Schulhalbjahres möglich. Im Übrigen gelten die 
Regelungen der Absätze 1, 3 und 5 sinngemäß. Kommt 
ein Angebot der ergänzenden Betreuungsangebote an 
Grundschulen nach § 3 Absatz 3 dieser Satzung nicht zu 
Stande, ist eine Abmeldung oder Änderung der Anmel-
dung ausnahmsweise unmittelbar zulässig. 

Einhaltung einer Frist von vier Wochen zum Schul-
halbjahresende gegenüber dem Träger erfolgen. 
Die Stadt kann mit einer Frist von vier Wochen zum 
Monatsende kündigen. 

8. Die Anmeldung für ergänzende Betreuungsange-
bote an Ganztagsgrundschulen (ggf. zusammen 
mit der Schulanmeldung) erfolgt an der jeweiligen 
Grundschule. Es werden nur Kinder aufgenommen, 
die auch am Ganztagsbetrieb der Schule angemel-
det sind. Die Anmeldung für die Frühbetreuung vor 
Schulbeginn steht allen Kindern, die an der Schule 
angemeldet sind, offen. Ein Rechtsanspruch auf 
Aufnahme besteht nicht. Eine Abmeldung oder Än-
derung ist nur zum Ende eines Schulhalbjahres 
möglich.  

9. Sollte ein ergänzendes Betreuungsangebot an 
Grundschulen gemäß § 2 Abs. 2 dieser Satzung 
nicht zustande kommen oder sollte das Betreu-
ungsangebot für ein Geschwisterkind in einer Kin-
dertageseinrichtung in Weinstadt während der Be-
treuungszeit längerfristig eingeschränkt werden, so 
ist eine Abmeldung oder Änderung der Anmeldung 
in diesen Fällen ausnahmsweise zulässig. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu: Werden Betreu-
ungsangebote eines 
Geschwisterkindes im 
Kita-Bereich einge-
schränkt, können die 
Buchungs-bausteine 
im Schulkindbereich in 
Zukunft unterjährig 
entsprechend vorzeitig 
gekündigt werden. 

 
§ 5 Ausschluss 
 
(1) Fehlt ein Kind länger als vier Wochen unentschuldigt in 

der KZB, der Flexiblen Nachmittagsbetreuung oder in 
ergänzenden Betreuungsangeboten an Ganztages-
grundschulen oder sind für zwei aufeinander folgende 
Monate die Gebühren nicht entrichtet, kann die Stadt 

§ 5 Ausschluss und Widerruf der Aufnahme 

1. Fehlt ein Kind länger als vier Wochen unentschul-
digt in der Einrichtung oder sind für zwei aufeinan-
der folgende Monate die Gebühren nicht entrichtet, 
kann die Stadt den Platz zum nächsten Monatsen-
de kündigen und bei Bedarf anderweitig belegen. 
Ein Ausschluss ist auch bei wiederholter Nichtbe-

 
 
 
 
 
 
 
 



den Platz zum nächsten Monatsende kündigen und bei 
Bedarf anderweitig belegen. Ein Ausschluss ist auch bei 
wiederholter Nichtbeachtung sonstiger Pflichten dieser 
Satzung möglich. 

(2) Ein Kind, das wiederholt oder nachhaltig den geordneten 
Betrieb stört (z. B. durch Gefährdung oder Belästigung 
anderer Kinder, der Betreuungskräfte o. ä.) kann nach 
vorheriger Abmahnung des / der Erziehungsberechtigten 
durch den Träger vom Besuch ganz oder zeitweise aus-
geschlossen werden.  

Bei Gefahr für die Gesundheit anderer Kinder ist auch 
ein fristloser Ausschluss möglich.  

(3) Ein Kind, das nach § 90 des Schulgesetzes vorüberge-
hend vom Unterricht ausgeschlossen ist, kann während 
dieses Zeitraums auch kein Betreuungsangebot nach 
dieser Satzung in Anspruch nehmen. Elternbeiträge 
werden in diesen Fällen durch den Träger nicht zurück-
erstattet. 

 

achtung sonstiger Pflichten dieser Satzung mög-
lich. 

2. Ein Kind, das wiederholt oder nachhaltig den ge-
ordneten Betrieb stört (z. B. durch Gefährdung oder 
Belästigung anderer Kinder, der Betreuungskräfte 
o. ä.) kann nach vorheriger Abmahnung der Perso-
nensorgeberechtigten durch den Träger vom Be-
such ganz oder zeitweise ausgeschlossen werden. 
Bei Gefahr für die Gesundheit anderer Kinder oder 
der Betreuungskräfte ist auch ein fristloser Aus-
schluss oder ein Widerruf der Aufnahme möglich.  

3. Ein Kind, das nach § 90 des Schulgesetzes vo-
rübergehend vom Unterricht ausgeschlossen ist, 
kann während dieses Zeitraums auch kein Betreu-
ungsangebot nach dieser Satzung in Anspruch 
nehmen. Elternbeiträge werden in diesen Fällen 
durch den Träger nicht zurückerstattet. 

4. Weist ein Kind einen verstärkten Betreuungsbedarf 
auf und/oder wird eine ärztliche Diagnose gestellt, 
die einen Mehrbedarf des Kindes im Betreuungsall-
tag erfordert, kann die Anmeldung erneut durch 
den Träger überprüft werden.  

5. Der Träger behält sich vor, die Aufnahmegrundla-
gen aus § 4 Abs. 4 in regelmäßigen Abständen zu 
überprüfen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu: Anmelde- und 
Betreuungskriterien 
aus § 4 können unter-
jährig durch den Trä-
ger überprüft werden. 
Relevant im Hinblick 
auf den ausstehenden 
Rechtsanspruch. 

§ 6 Öffnung und Besuch der Betreuungsgruppen 
 
(1) Die Betreuung in der KZB erfolgt im Regelfall an allen 

Schultagen. Sie soll zusammen mit dem Schulunterricht 
eine feste Betreuungszeit gewährleisten. Beginn und 

§ 6 Ferien und Schließzeiten 

1. Eine Anmeldung zur Ferienbetreuung kann nur 
wochenweise erfolgen. Dabei kann die gewünschte 
Betreuungszeit innerhalb einer Ferienwoche nicht 
gewechselt werden. Es gelten die in § 4 Abs. 3 – 6 

 
 
 
 
 
 



Ende der Betreuungszeit werden von der Stadt im Be-
nehmen mit den Schulleitungen nach den örtlichen Ver-
hältnissen festgelegt. Im Regelfall werden Kinder in der 
KZB an Schultagen zwischen 7 und 9 Uhr und zwischen 
11 und 13 Uhr betreut. Bei nachgewiesenem Bedarf 
können Eltern auch eine tägliche Betreuungszeit bis 
14.00 / 14.15 Uhr wählen. 

(2) Die Betreuung in der Flexiblen Nachmittagsbetreuung 
erfolgt im Regelfall und unter der Maßgabe von § 3 Ab-
satz 3 dieser Satzung an allen Schultagen. Sie findet vor 
dem Unterricht in der Zeit von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr und 
im Anschluss an den Unterricht nach der 4. Schulstunde 
statt und geht bis 16.00 Uhr. Für Kinder, die in der Fle-
xiblen Nachmittagsbetreuung angemeldet sind, kann die 
Betreuung vor der Schule zwischen 7 und 9 Uhr zu-
sammen mit der KZB vor Ort stattfinden. Kinder, die an 
mindestens einem Tag in der Flexiblen Nachmittagsbe-
treuung bis 16.00 Uhr aufgenommen sind, können an 
den verbleibenden Tagen entsprechend den sonstigen 
Regelungen der KZB und unter der Maßgaben von § 3 
Absatz 3 dieser Satzung wahlweise gar nicht oder bis 
14.00 Uhr betreut werden. In diesem Falle ist die Teil-
nahme am warmen Mittagessen und an der Hausaufga-
benbetreuung freiwillig.    

(3) Die Betreuung in ergänzenden Betreuungsangeboten an 
Ganztagesgrundschulen erfolgt im Regelfall und nach 
Maßgabe von § 3 Absatz 3 dieser Satzung an allen 
Schultagen der Grundschule. Sie findet Montag bis Frei-
tag vor dem Unterricht in der Zeit von 7.00 Uhr bis 8.00 
Uhr und im Anschluss an den Ganztagesunterricht von 
15.00 Uhr bis 17.00 Uhr statt.  

Freitags findet an Ganztagesgrundschulen im Anschluss 

benannten Aufnahmekriterien. Anmeldungen zu 
Angeboten der Ferienbetreuung sind verbindlich, 
sobald die Anmeldung durch die Stadt schriftlich 
bestätigt wurde. Die Anmeldefristen werden recht-
zeitig veröffentlicht. Eine Abmeldung nach Zugang 
der Bestätigung ist grundsätzlich nicht mehr mög-
lich. Ausnahmen hiervon sind zulässig, wenn durch 
nachrückende Kinder der Stadt kein finanzieller 
Schaden entsteht und andere, sonst unerfüllte Be-
darfe gedeckt werden können. Hierüber entschei-
det der Träger. 

2. In Schließzeiten wie an mindestens zwei Konzepti-
onstagen und am letzten Schultag vor den Weih-
nachts- und den Sommerferien findet keine Schul-
kindbetreuung statt. Die Konzeptionstage werden 
unter Anhörung des Gesamtelternbeirats zu Beginn 
eines jeden Schuljahres flexibel festgelegt. 

3. Betriebsstörungen, die der Träger nicht zu vertre-
ten hat (z. B. Streiks, krankheitsbedingte Störungen 
o. ä.) rechtfertigen keine Reduzierung bzw. Ermä-
ßigung der Elternbeiträge. Anderweitige Scha-
densersatzansprüche gegen den Träger sind aus-
geschlossen. Muss die Einrichtung oder eine 
Gruppe aus besonderem Anlass (z. B. wegen Er-
krankung, Beschäftigungsverbot oder dienstlicher 
Verhinderung) geschlossen bleiben oder den Be-
treuungsumfang zeitlich reduzieren, werden die 
Personensorgeberechtigten darüber so früh wie 
möglich informiert. Der Träger ist bemüht, Schlie-
ßungen oder Reduzierungen der Betreuungszeit zu 
vermeiden und so kurz wie möglich zu halten. 

4. Bei Personalmangel oder einem anderen wichtigen 
Grund kann das Betreuungsangebot seitens des 
Trägers mit einer Frist von vier Wochen auf eine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu: Verbindliche 
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an den Vormittagsunterricht ab 11.25 Uhr (für Groß-
heppach) bzw. 11.40 Uhr (für Endersbach) bis 13.00 Uhr 
ein Angebot mit warmer Essensverpflegung und von 
13.00 Uhr bis 15.00 Uhr ein Betreuungsangebot ohne 
Hausaufgabenbetreuung statt. 

(4) Die Kinder sollen die Betreuungsangebote im eigenen 
und im Interesse der Gruppe regelmäßig besuchen, um 
die Integration in die Gruppe zu gewährleisten. 

(5) Die Leitungen der Einrichtungen sollten im gegenseiti-
gen Interesse der Fürsorge für die Kinder durch die El-
tern / Erziehungsberechtigten über Fehlzeiten des Kin-
des (Krankheit, Urlaub, usw.) unverzüglich, spätestens 
ab dem ersten Fehltag benachrichtigt werden. Die Eltern 
tragen Sorge, dass die Information die Einrichtung er-
reicht. Im Falle von ergänzenden Angeboten an Ganzta-
gesgrundschulen erfolgt die Meldung über die Schule.  

veränderte Öffnungszeit festgesetzt werden. 

 

Neu: Anpassung der 
Öffnungszeiten bei 
längerfristigen Ein-
schränkungen. 

§ 7 Ferien  

(1) Eine Anmeldung zur Ferienbetreuung kann nur wochen-
weise erfolgen. Dabei kann die gewünschte Betreuungs-
zeit innerhalb einer Ferienwoche nicht gewechselt wer-
den. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Aufnah-
me. Anmeldungen zu Angeboten der Ferienbetreuung 
sind verbindlich, sobald die Anmeldung durch die Stadt 
schriftlich bestätigt wurde. Für die Anmeldungen gelten 
die jeweils bekannt gemachten Fristen. Die Anmeldefris-
ten ergeben sich aus den Anmeldeformularen der Bro-
schüre zu den Ferienangeboten in Weinstadt. Eine Ab-
meldung nach Zugang der Bestätigung ist grundsätzlich 
nicht mehr möglich. Ausnahmen hiervon sind zulässig, 
wenn durch nachrückende Kinder der Stadt kein Scha-
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den entsteht und andere, sonst unerfüllte Bedarfe ge-
deckt werden können. Hierüber entscheidet die Stadt. 

(2) Im Regelfall wird an einzelnen Standorten der KZB oder 
ergänzenden Angeboten an Ganztagesgrundschulen in 
den Faschings-, Oster-, Pfingst- und Herbstferien und 
drei Wochen in den Sommerferien eine Ferienbetreuung 
(werktags von 7 bis 14 Uhr, in Endersbach bis 15.00 
Uhr) angeboten. An einem dieser Standorte wird bei Be-
darf auch ein Angebot bis 16.00 oder 17.00 Uhr einge-
richtet. Über ein Zustandekommen entscheidet die Min-
destanzahl nach § 3 Absatz 3 dieser Satzung. Diese An-
gebote können grundsätzlich nur Kinder in Anspruch 
nehmen, die regulär zur KZB, zur Flexiblen Nachmit-
tagsbetreuung, im Ganztagesbetrieb einer Ganztages-
grundschule angemeldet sind oder ein kostenpflichtiges 
Zusatzangebot gebucht haben. Kinder, die ein Ferienbe-
treuungsangebot in Anspruch nehmen wollen, müssen 
mindestens sechs Wochen vorher verbindlich angemel-
det werden 

(3) Betriebsstörungen, die der Träger nicht zu vertreten hat 
(z. B. Streiks, krankheitsbedingte Störungen o. ä.) recht-
fertigen keine Reduzierung bzw. Ermäßigung der Eltern-
beiträge. Anderweitige Schadensersatzansprüche gegen 
den Träger sind ausgeschlossen. 

(4) Kann eines der in § 1 beschriebenen Betreuungsange-
bote aus besonderem Anlass (z. B. wegen Erkrankung 
oder dienstlicher Verhinderung) nicht aufrechterhalten 
werden, werden die Eltern rechtzeitig unterrichtet. Der 
Träger ist bemüht, eine über drei Tage hinausgehende 
Schließung zu vermeiden. Dies gilt nicht, wenn die Ein-
richtung wegen der Gefahr ansteckender Krankheiten 
geschlossen werden musste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 8 Gebührenpflicht 
 
(1) Die Stadt Weinstadt erhebt für den Besuch der Kern-

zeitenbetreuung, der Flexiblen Nachmittagsbetreuung 
und für ergänzende Betreuungsangebote an Ganzta-
gesgrundschulen eine Gebühr nach den Vorschriften 
dieser Satzung.  

 
(2) Die Gebühr wird für jedes Kind erhoben, das eine der 

Betreuungseinrichtungen besucht. Für jeden Monat, in 
dem mindestens 1 Schultag liegt, wird die Gebühr voll 
erhoben. Sind alle Tage eines Monats Ferientage, wird 
keine Gebühr erhoben. Gebührenschuldner sind die El-
tern, der sorgeberechtigte Elternteil oder die sonst Sor-
geberechtigten. Mehrere Gebührenschuldner haften als 
Gesamtschuldner. Sofern bei Aufnahme in ein Schüler-
betreuungsangebot nach dieser Satzung für den laufen-
den Monat bereits ein Elternbeitrag für eine Kinderta-
geseinrichtung nach der „Ordnung für die Kindertages-
stätten der Stadt Weinstadt“ erhoben wurde, wird für 
diesen Monat keine Betreuungsgebühr nach dieser Sat-
zung erhoben. Dies gilt nicht für Gebühren für eine war-
me Mittagsverpflegung nach den Absätzen 5, 6 und 7. 

 

(3) Die Gebühr entsteht durch schriftliche Aufnahmebestäti-
gung der Stadt zu Beginn eines jeden Kalendermonats 
in der jeweils festgesetzten Höhe. Der entsprechende 
Beitrag wird jeweils im Voraus spätestens bis zum 5. des 
Monats durch die Stadtkasse Weinstadt aufgrund einer 
vorliegenden Einzugsermächtigung abgebucht. Dies gilt 
auch bei Beginn oder Beendigung der Betreuung im 
Laufe eines Monats oder bei Fernbleiben eines Schü-
lers/einer Schülerin. Für Gebührentatbestände, die sich 
nach der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder rich-

§ 7 Gebührenerhebung 

1. Für den Besuch einer Einrichtung nach dieser Sat-
zung erhebt die Stadt Weinstadt Gebühren nach 
den Vorschriften dieser Satzung.  

2. Die Gebühren werden für jedes Kind erhoben, das 
eine Einrichtung nach dieser Satzung besucht. Die 
Gebühren entstehen und werden fällig durch 
schriftliche Platzzusage der Stadt zu Beginn eines 
jeden Kalendermonats in der jeweils festgesetzten 
Höhe. Für jeden Monat, in dem mindestens ein 
Schultag liegt, wird die Gebühr in voller Höhe erho-
ben. Sind alle Tage eines Monats Ferientage, wird 
keine Gebühr erhoben.  

Gebührenschuldner sind die gesetzlichen Vertreter 
des Kindes sowie diejenigen, in deren Haushalt 
das Kind aufgenommen ist. Mehrere Gebühren-
schuldner haften als Gesamtschuldner.  

Für die Berechnung der Gebühren maßgeblich sind 
die persönlichen und sonstigen Verhältnisse am 
Ersten des jeweiligen Monats, im Monat der erst-
maligen Aufnahme in eine Schulkindbetreuung die 
Verhältnisse am Aufnahmetag.  

Für Gebührentatbestände, die sich nach der An-
zahl der kindergeldberechtigten Kinder bis zur Be-
endigung der Grundschulzeit richten ist die Zahl 
der bekanntgegebenen Kinder maßgeblich. Eine 
Veränderung muss unverzüglich mitgeteilt werden. 
Eine Gebührenanpassung erfolgt ab dem ersten 
auf die Bekanntgabe folgenden Monat.  

Kann der Träger aus organisatorischen, personel-
len oder von ihm nicht zu vertretenden Gründen 
zeitlich befristet keine Betreuung anbieten, erfolgt 
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ten, ist die Zahl der gegenüber der Stadt (bei Ganztags-
schulen der Schule) bekanntgegebenen Kinder maßgeb-
lich. Eine Veränderung muss unverzüglich der Stadt (bei 
Ganztagsschulen der Schule) mitgeteilt werden. Erfolgt 
die Mitteilung über die Erhöhung der Anzahl der kinder-
geldberechtigten Kinder, so tritt die Gebührenanpassung 
ab dem Monat, der auf die Bekanntgabe folgt, in Kraft.  

[…] Tabellen mit kleineren Zwischentexten hier aus 
Platzgründen nicht abgedruckt, Änderungen dieser in 
Anlage 1. 

(8) Der Träger gewährt im Rahmen einer Sozialstaffelung 
Familien und Alleinerziehenden, die ihren ständigen 
Wohnsitz in Weinstadt haben, bei der Betreuung in al-
len Angeboten dieser Satzung als freiwillige Leistung 
eine Ermäßigung des Gebührensatzes nach den Ab-
sätzen 4 bis 7 (ohne den jeweiligen Verpflegungsbei-
trag) für die Betreuung ihrer Kinder in Form eines ein-
kommensabhängigen Zuschusses. Liegt das monatli-
che Bruttoeinkommen (vgl. § 8 Abs. 9) niedriger als 
durchschnittlich 3.500 EUR, wird die monatliche Ge-
bühr auf Antrag im Verhältnis ermäßigt. Dies gilt nicht 
für Auswärtige. Wird kein Antrag auf Sozialstaffelung 
gestellt, gelten die in § 8 Abs. 4-7 genannten Elternbei-
träge. 

Die Ermäßigung wird bei Vorliegen der Vorausset-
zungen frühestens ab dem Folgemonat gewährt, in 
dem der Antrag beim Träger gestellt wurde. Beim 
erstmaligen Antrag beginnt die Ermäßigung bei Vor-
liegen der Voraussetzungen ab dem Monat der Auf-
nahme des Kindes in die Schülerbetreuung, wenn der 
Antrag im Laufe dieses Monats gestellt wurde. Sie gilt 
jeweils für zwölf Kalendermonate. Die errechneten 

keine Gebührenerstattung. Anderweitige Schaden-
ersatzansprüche gegen den Träger sind ausge-
schlossen.  

Kann ein Kind die Kindertageseinrichtungen wegen 
Krankheit oder Kinderkur während eines zusam-
menhängenden Zeitraums von mindestens drei 
Wochen nicht besuchen, werden die Gebühren auf 
Antrag für den betreffenden Zeitraum um die Hälfte 
ermäßigt. 

 
3. Stufenregelung: Die Gebühren sind abhängig 

von der Kinderzahl gestaffelt:  

• Stufe 1: Gebühr für ein Einzelkind sowie ein 
Kind mit Hauptwohnsitz außerhalb von Weinstadt 
unabhängig von der Anzahl der im Haushalt leben-
den Kinder,  

• Stufe 2: Kind mit einem im Haushalt lebenden 
kindergeldberechtigten Geschwisterkind,  

• Stufe 3: Kind mit zwei im Haushalt lebenden 
kindergeldberechtigten Geschwisterkindern,  

• Stufe 4: Kind mit mindestens drei im Haushalt 
lebenden kindergeldberechtigten Geschwisterkin-
dern.  

Für die Stufenregelung zählen Kinder bis zum vollende-
ten 10. Lebensjahr. Kinder, die nach Vollendung des 
10. Lebensjahres noch die Grundschule besuchen, 
werden auf Antrag bis zum Ende des Grundschulbe-
suchs in die Stufenregelung einbezogen. 

4. Die Höhe der Betreuungs- und Verpflegungsgebüh-
ren ist der Anlage A zu entnehmen 

5. Sozialstaffelung: Der Träger gewährt Familien und 
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Gebühren werden nach mathematischen Regeln auf 
volle Eurobeträge gerundet.  

 
Verringert sich im laufenden Kalenderjahr das Ein-
kommen gegenüber dem des vorangegangenen um 
mindestens 5 %, kann eine (weitergehende) Ermäßi-
gung beantragt werden, sofern aufgrund des voraus-
sichtlich entstehenden Jahreseinkommens des lau-
fenden Jahres, eine (höhere) Ermäßigung möglich ist. 
Eine Neueinstufung kann beantragt werden, wenn 
sich durch Geburt oder Adoption die Familie vergrö-
ßert. Ermäßigung und Neueinstufung gelten ab dem 
darauffolgenden Monat, nachdem der Antrag beim 
Träger eingegangen ist. 

 
In anderen begründeten Härtefällen kann der Beitrag 
von der Stadt Weinstadt ermäßigt werden. 

 
Erhöht sich im Falle einer beantragten oder bewillig-
ten Ermäßigung das Einkommen voraussichtlich im 
laufenden Kalenderjahr um mindestens 5 %, so wird 
ab dem Folgemonat das erhöhte Einkommen für die 
Berechnung der Gebühren zugrunde gelegt. Eine 
Neueinstufung erfolgt ab dem Folgemonat, wenn die 
Kindergeldberechtigung für ein bei der Gebührenbe-
rechnung berücksichtigtes Kind endet. Gebühren-
schuldner sind verpflichtet, den Träger unverzüglich 
vom Eintreten dieser Sachverhalte zu unterrichten. 
Bei verspäteter Mitteilung kann der Träger die Gebüh-
ren auch rückwirkend neu festsetzen.   

 
Falsche Angaben führen zur Rückzahlungsverpflich-
tung durch den Gebührenschuldner für die gewährte 
Ermäßigung. 

 

Alleinerziehenden, die ihren ständigen Wohnsitz in 
Weinstadt haben, als freiwillige Leistung eine Er-
mäßigung des Gebührensatzes für die Betreuung 
ihrer Kinder. Liegt das monatliche Bruttoeinkom-
men berechnet nach wohngeldrechtlichen Vor-
schriften im Kalenderjahr vor dem Antrag niedriger 
als durchschnittlich 3.500 EUR, wird die monatliche 
Gebühr auf Antrag im Verhältnis ermäßigt. Die So-
zialstaffelung ist ausgeschlossen, wenn die Gebüh-
ren vollständig oder teilweise im Rahmen der wirt-
schaftlichen Jugendhilfe oder nach dem SGB II o-
der dem SGB XII übernommen bzw. vom Einkom-
men abgesetzt werden oder wenn ein Anspruch auf 
Übernahme bzw. Absetzung besteht, außerdem für 
Kinder mit Hauptwohnsitz außerhalb Weinstadts. 
Die Ermäßigung wird bei Vorliegen der Vorausset-
zungen frühestens ab dem Folgemonat gewährt, in 
dem der Antrag beim Träger gestellt wurde. Beim 
erstmaligen Antrag beginnt die Ermäßigung bei 
Vorliegen der Voraussetzungen ab dem Monat der 
Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte, 
wenn der Antrag im Laufe dieses Monats gestellt 
wurde. Sie gilt jeweils bis zum Ablauf des Schuljah-
res (31. August) in dem der Antrag gestellt wurde. 

 

6. Zahlungen 
Die Gebühren sind jeweils im Voraus bis zum 5. 
des Monats auf eines der Konten der Stadtkasse 
Weinstadt zu bezahlen. 

7. Sonstiges 
Sofern bei Aufnahme in eine Einrichtung nach die-
ser Satzung für den laufenden Monat bereits eine 
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(9) Maßgebliches Bruttoeinkommen nach § 8 Abs. 8 ist 
die Summe aller positiven Einkünfte nach den Fest-
setzungen des Einkommenssteuergesetzes (in der 
jeweils gültigen Fassung) aller im Haushalt lebenden 
Personen (Eltern, sorgeberechtigter Elternteil oder der 
sonst Sorgeberechtigten). Dazu zählen auch Lohner-
satzleistungen nach § 32b, pauschal versteuerte Ent-
gelte nach § 40a EStG und Bezüge neben den steu-
erpflichtigen Bezügen. Zum Einkommen zählen somit 
auch Renten, Betriebsrenten, Krankengeld, Arbeitslo-
sengeld, Elterngeld, Insolvenzgeld und Unterhaltszah-
lungen. Vermögensentnahmen für den allgemeinen 
Lebensunterhalt werden wie Einkommen behandelt. 
Anrechnungsfrei sind Kindergeld, Erziehungsgeld und 
die Eigenheimzulage einschließlich Baukindergeld. 
Das maßgebende Bruttoeinkommen besteht somit 
insbesondere aus den positiven Einkünften: 

 
- aus nichtselbständiger Arbeit, einschließlich Ur-

laubsgeld, Weihnachtsgeld, 13. und evtl. weiterer 
Gehälter, 

- aus steuerfreien Arbeitsentgelten aus einer ge-
ringfügigen Beschäftigung nach § 3 Nr. 39 EStG 

- aus selbständiger Arbeit, 
- aus Kapitalvermögen,  
- aus Vermietung,   
- aus Gewerbebetrieb, 
- aus Land- und Forstwirtschaft  
- und aus sonstigen Einkünften i. S. des § 22 Ein-

kommenssteuergesetz. 
 

Eine Verrechnung mit negativen Einkünften (Verlus-
ten), auch mit denen anderer Familienangehöriger, ist 
nicht möglich. 

 

Gebühr für eine Kindertageseinrichtung nach der 
„Ordnung für die Kindertagesstätten der Stadt 
Weinstadt“ erhoben wurde, wird für diesen Monat 
keine Betreuungsgebühr nach dieser Satzung er-
hoben. Dies gilt nicht für Gebühren der warmen 
Mittagsverpflegung. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dem nach dieser Satzung ermittelten Einkommen ist 
bei Einkünften aus Beamtenbezügen aufgrund feh-
lender Beitragszahlungen zur gesetzlichen Sozialver-
sicherung ein Zuschlag von 10 % hinzuzurechnen. 
Einkünfte aus selbständiger Arbeit, Land- und Forst-
wirtschaft oder vergleichbare Einkünfte sind um jähr-
lich 6.135 EUR zu bereinigen, höchstens jedoch um 
die jährlichen Einkünfte.  

 
Grundlage der Berechnung ist das Jahreseinkommen 
des Vorjahres dividiert durch zwölf. Personen, die mit 
dem Sorgeberechtigten in eheähnlicher Gemeinschaft 
leben, werden wie Ehegatten berücksichtigt. Die An-
gaben zum Einkommen sind vom Antragsteller an-
hand geeigneter Unterlagen und Belege nachzuwei-
sen. 

(9) Kann ein Kind wegen Erkrankung das Betreuungsange-
bot zusammenhängend länger als vier Wochen nicht be-
suchen, wird die Gebühr auf Antrag um die Hälfte für 
den betroffenen Zeitraum ermäßigt. Weitere Ermäßigun-
gen sind in begründeten Ausnahmefällen möglich. 

(4)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 9 Aufsicht, Versicherung, Haftung 
 
(1) Während der Betreuung in den Einrichtungen sind die 

jeweiligen Leitungen grundsätzlich für die Kinder verant-
wortlich. Die Aufsichtspflicht der Stadt beginnt mit der 

§ 8 Aufsicht, Versicherung, Haftung 

1. Auf dem Weg zur Einrichtung, sowie auf dem 
Heimweg obliegt die Aufsichtspflicht allein den Per-
sonensorgeberechtigten.  

 



Übernahme des Kindes durch die Betreuungskräfte in 
der Einrichtung und endet mit der Entlassung an den 
Grundstücksgrenzen ihrer Einrichtungen.  

 
(2) Auf dem Weg zur Einrichtung, sowie auf dem Heimweg 

obliegt die Aufsichtspflicht allein den Erziehungsberech-
tigten. Soll das Kind von einer nicht erziehungsberechtig-
ten Person abgeholt werden, ist dies dem Betreuungs-
personal der Einrichtung von den Erziehungsberechtig-
ten schriftlich oder mündlich anzuzeigen. Diese Erklä-
rung/en kann / können durch die Erziehungsberechtigten 
widerrufen oder geändert werden.  

 
(3) Bei Veranstaltungen der Einrichtung unter Mitwirkung 

der Eltern obliegt die Aufsichtspflicht den Erziehungsbe-
rechtigten.  

 
(4) Die Kinder sind an Schulunterrichtstagen durch die ge-

setzliche Schülerunfallversicherung und Haftpflichtversi-
cherung der Stadt versichert. Für die Benutzung der Ein-
richtung in den Ferienzeiten ist von den Eltern eine 
Schülerzusatzversicherung abzuschließen.  

 
(5) Alle Unfälle, die auf dem Weg zur und von der Einrich-

tung eintreten, sind der jeweiligen Leitung unverzüglich 
zu melden.  

 
(6) Für den Verlust, die Beschädigung und die Verwechs-

lung der Garderobe und anderer persönlicher Gegen-
stände des Kindes wird keine Haftung übernommen. Es 
wird empfohlen, die Sachen mit dem Namen des Kindes 
zu kennzeichnen. 

 

2. Bei Festen und Veranstaltungen, die in Zusam-
menarbeit zwischen der Schulkindbetreuung und 
den Personensorgeberechtigten organisiert werden 
und an denen die Personensorgeberechtigten teil-
nehmen, liegt die Aufsichtspflicht für die eigenen 
Kinder bei den Personensorgeberechtigten selbst. 
In diesen Fällen übernimmt die Schulkindbetreuung 
keine Aufsichtspflicht. 

3. Die Kinder sind an Betreuungstagen durch die ge-
setzliche Schülerunfallversicherung und die Haft-
pflichtversicherung der Stadt versichert.  

4. Alle Unfälle, die auf dem Weg zur und von der Ein-
richtung eintreten, sind der jeweiligen Leitung un-
verzüglich zu melden.  

5. Für den Verlust, die Beschädigung und die Ver-
wechslung der Garderobe und anderer persönli-
cher Gegenstände des Kindes wird keine Haftung 
übernommen. Es wird empfohlen, die Sachen mit 
dem Namen des Kindes zu kennzeichnen. 

 

§ 10 Regelung in Krankheitsfällen 
§ 9 Regelung in Krankheitsfällen 

In der Neufassung 
sind Aufsicht, Versi-



 
(1) Bei Erkältungskrankheiten, bei Auftreten von Hautaus-

schlägen, Halsschmerzen, Erbrechen, Durchfall oder 
Fieber können Kinder im Interesse anderer Kinder und 
des Betreuungspersonals die Einrichtung nicht besu-
chen.  

 
(2) Bei Erkrankung des Kindes oder eines Familienmitglieds 

an einer ansteckenden Krankheit (z. B. Diphtherie, Ma-
sern, Röteln, Scharlach, Windpocken, Keuchhusten, 
Mumps/Ziegenpeter, Tuberkulose, Kinderlähmung, über-
tragbare Darmerkrankungen, Gelbsucht, übertragbare 
Augen- oder Hautkrankheiten, Befall von Läusen) ist 
dies der jeweiligen Leitung unverzüglich mitzuteilen, spä-
testens an dem der Erkrankung folgenden Tag. Der Be-
such der Einrichtung ist in jedem dieser Fälle ausge-
schlossen.  

 
(3) Bevor das Kind nach Auftreten einer ansteckenden 

Krankheit - auch in der  Familie - die Einrichtung wieder 
besucht, ist eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheini-
gung vorzulegen. Nach dem Befall von Läusen ist der 
Besuch der Betreuungseinrichtungen erst möglich, wenn 
die fachgerechte Anwendung von zugelassenen Mitteln 
erfolgreich durchgeführt wurde. 

 
(4) Mit der Anmeldung erklären sich die Erziehungsberech-

tigten damit einverstanden, dass im Notfall der nächste 
erreichbare Kinderarzt oder jeder andere Arzt, ggf. das 
Krankenhaus zu Hilfe gerufen werden oder das Kind 
dorthin gebracht werden kann. 

 

1. Die Personensorgeberechtigten müssen die Ein-
richtung unverzüglich, spätestens am ersten Fehl-
tag, über Fehlzeiten ihres Kindes (zum Beispiel 
wegen Krankheit oder Urlaub) informieren. Dies 
dient dem gemeinsamen Interesse an der Fürsorge 
für die Kinder. 

2. Die gesundheitlichen Anforderungen und Mitwir-
kungspflichten des § 34 Infektionsschutzgesetz gel-
ten vollumfänglich.  

3. Mit der Anmeldung erklären sich die Personensor-
geberechtigten damit einverstanden, dass im Not-
fall der nächste erreichbare Kinderarzt oder jeder 
andere Arzt, ggf. das Krankenhaus zu Hilfe gerufen 
werden oder das Kind dorthin gebracht werden 
kann. 

 

cherung und Haftung 
in § 8 festgehalten. 

§ 11 Elternbeirat 
 
Die Leitungen der Betreuungsangebote legen Wert auf eine 

§ 10 Elternvertretung 

Die Leitungen der Betreuungsangebote legen Wert auf 

 In der Neufassung 
sind die Regelungen 
in Krankheitsfällen in § 



gute und kooperative Erziehungspartnerschaft mit den Eltern. 
Die Eltern werden durch einen jährlich zu wählenden Eltern-
beirat an der Arbeit der Einrichtung beteiligt. Die Elternvertre-
ter aller schulischen Betreuungsangebote dieser Satzung (Fle-
xible Nachmittagsbetreuung, Kernzeitbetreuung und ergän-
zende Betreuungsangebote an Ganztagesgrundschulen) bil-
den den Gesamtelternbeirat der schulischen Betreuungsein-
richtungen. Dieser wählt einen Vorsitzenden und einen Stell-
vertreter, welche die schulischen Betreuungseinrichtungen im 
Gesamtelternbeirat der Stadt Weinstadt und im Schulbeirat 
vertritt. 
 
 

eine gute und kooperative Erziehungspartnerschaft mit 
den Eltern. Die Interessen der Personensorgeberech-
tigten werden durch eine jährlich zu wählende Eltern-
vertretungen vertreten. Die Elternvertretungen aller 
schulischen Betreuungsangebote dieser Satzung bilden 
den Gesamtelternbeirat der schulischen Betreuungsein-
richtungen. Dieser wählt einen Vorsitz und eine Stell-
vertretung, welche die schulischen Betreuungseinrich-
tungen im Gesamtelternbeirat der Stadt Weinstadt und 
im Schulbeirat vertritt. 
 

9 festgehalten. 

§ 12 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt zum 01.01.2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
bisherige Satzung für die Betreuung von Grundschülern in 
Weinstadt in der Fassung vom 08.03.2012, geändert zum 
24.05.2012, außer Kraft. 
Die Satzungsänderung vom 27.11.2014 tritt am 01.01.2015 in 
Kraft. 
Die Satzungsänderung vom 12.05.2016 tritt am 01.07.2016 in 
Kraft. 
Die Satzungsänderung vom 30.03.2017 tritt am 01.09.2017 in 
Kraft. 
Die Satzungsänderung vom 22.03.2018 tritt am 01.09.2018 in 
Kraft. 
Die Satzungsänderung vom 28.03.2019 tritt am 01.09.2019 in 
Kraft. 
Die Satzungsänderung vom 24.10.2019 tritt am 01.09.2020 in 
Kraft. 
Die Satzungsänderung vom 30.04.2020 tritt am 01.09.2020 in 
Kraft. 
Die Satzungsänderung vom 24.06.2021 tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung   in Kraft. 

§ 11 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.09.2026 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Satzung für die Betreuung von Grundschülern in 
Weinstadt vom 24.10.2013, zuletzt geändert am 
XX.XX.2025 außer Kraft. 

 

 
 



Die Satzungsänderung vom 15.07.2021 tritt am 01.01.2022 in 
Kraft. 
Die Satzungsänderung vom 19.05.2022 tritt zum 01.01.2023 in 
Kraft. 
Die Satzungsänderung vom 20.07.2023 tritt zum 01.09.2023 in 
Kraft. 
Die Satzungsänderung vom 26.10.2023 tritt zum 01.12.2023 in 
Kraft. 
Die Satzungsänderung vom 24.10.2024 tritt zum 01.11.2024 in 
Kraft. 
Die Satzungsänderung vom 20.03.2025 tritt zum 01.09.2025 in 
Kraft.  
 

 


